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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

Bauverwaltungsamt 11.06.1998 13/562
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Stadtplanungsausschuss 02.07.1998
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Rat 09.07.1998
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
IX. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages in der 
Stadt Emden vom 28.03.1973 
 
Beschluss: 
 
Die als Anlage beigefügte IX. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung des Er-
schließungsbeitrages in der Stadt Emden vom 28.03.1973 wird beschlossen. 
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 Vorlagen-Nr.:  
 13/562 
 
  
Begründung: 
 
Im Vorgriff auf einige in diesem Jahr anstehende Erschließungsbeitragsabrechnungen sollte die 
Regelung in der Erschließungsbeitragssatzung, die die Berücksichtigung mehrfach erschlosse-
ner Grundstücke beinhaltet, an die gängige Rechtsprechung angepaßt werden. 
 
Während nach der derzeitigen Satzung die Grundstücksfläche eines durch mehrere Anlagen 
erschlossenen Grundstückes entsprechend dem Verhältnis seiner Frontlängen zu diesen Anla-
gen aufgeteilt wird (Frontlängenmaßstab), wird seit längerem in der Rechtsprechung die sog. 
2/3-Lösung empfohlen. 
 
Die Bestimmungen des Baugesetzbuches lassen es zu, für Grundstücke, die durch mehrere 
beitragsfähige Erschließungsanlagen der gleichen Art erschlossen werden, in der Satzung zu 
bestimmen, daß ihnen eine Vergünstigung zu gewähren ist (sog. Eckgrundstücksvergünsti-
gung). Die z.Z. geltende Erschließungsbeitragssatzung enthält eine Eckgrundstücksvergünsti-
gungsregelung, nach der die sich nach Maßgabe der übrigen Verteilungsregelung für Eck-
grundstücke ergebenden Verteilungswerte bei der Verteilung des Aufwands jeder der sie er-
schließenden Anbaustraßen nur in dem Verhältnis anzusetzen sind, in dem die Grundstücks-
breiten (Frontlängen) an diesen Anlagen zueinander stehen. Diese Vergünstigungsvorschrift hat 
sich in der Rechtsprechung als besonders anfällig für Verstöße gegen den Gleichheitssatz er-
wiesen; denn die Anwendung einer solchen Vorschrift kann bei einem Eckgrundstück mit einer 
schmalen Front an der aufwendigeren Erschließungsanlage und einer weit ausgedehnten Front 
an der minder aufwendigen Anlage dazu führen, daß sich seine Belastung im Vergleich zur Be-
lastung eines gleich großen und entsprechend nutzbaren Mittelgrundstücks an der aufwendige-
ren Anlage um ein Vielfaches verringert, was zweifellos nicht dem Gleichheitssatz gerecht wird. 
Zwar ist eine derartige Ermäßigungsbestimmung selbst für den Fall, daß ihre Anwendung ein 
solch unvertretbares Ergebnis zur Folge hat, nicht nichtig, weil sie hinsichtlich der "überschie-
ßenden" Ermäßigung als Regelung über einen zu Lasten der Gemeinde gehenden Beitragser-
laß zu verstehen ist, der zu gewähren ist, soweit die Voraussetzungen des § 135 Abs. 5 BauGB 
erfüllt sind. Sie ist jedoch - eben wegen der besonderen Anfälligkeit für Verstöße gegen den 
Gleichheitssatz - eine äußerst zweifelhafte Regelung, die der Stadt im Einzelfall kaum lösbare 
Schwierigkeiten, verbunden mit entsprechenden finanziellen Nachteilen, bereiten kann.  
 
Nach der Rechtsprechung ist eine Ermäßigungsbestimmung regelmäßig nicht anfällig für Ver-
stöße gegen den Gleichheitssatz und deshalb empfehlenswert, die anordnet, daß Eckgrundstü-
cke mit 2/3 ihrer Verteilungswerte an der Verteilung des Aufwands jeder der sie erschließenden 
Anlagen teilnehmen. 
 
Es wird daher eine Anpassung der Satzungsregelung an die herrschende Rechtsprechung 
empfohlen.  
 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
 


